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Arbeitsrecht 
(Nr. 005/2007) 

 
 

Durchgeknallter Chef 
 

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein 
entschied: 
 
 
Wenn ein Vorgesetzter einer Mitarbeiterin Porno-Bilder zeigt 
und anbietet, solche von ihr zu machen, ist das sexuelle Belä-
stigung.   
 
Eine fristlose Kündigung sei dann gerechtfertigt, entschieden 
die Richter. 
 
 
 
Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) Schleswig-Holstein 
                 vom 27.09.2006 
Aktenzeichen: 3 Sa 163/06 
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